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1 Vorbemerkung 

 

Der BDEW begrüßt die Schaffung einer inhaltlich konsistenten Gebührenverordnung. Vor-Ort-

Kontrollen/Audits sind essenzielle Maßnahmen, um Betrugsfällen vorzubeugen und den Markt 

somit vor Schaden zu bewahren.  

2 Im Einzelnen 

Die im Referentenentwurf dargestellten Prozesse/Prozessbau-

steine und die damit verbundenen Kosten für die Marktteilneh-

mer können mittels eines zielgerichteten Einsatzes von digita-

len Tools sowie künstlicher Intelligenz perspektivisch mit Sicherheit noch weiter optimiert 

werden. Damit könnten die Kosten für die einzelnen Marktteilnehmer weiter gesenkt und Pro-

zesse beschleunigt werden. Dies sollte weiter im Blick behalten. 

Die entstehenden Mehrkosten für Vor-Ort-Kontrollen im Ausland durch Reisekosten etc. soll-

ten, wie unter 1.4 des RefE beschrieben, vollständig durch den dort ansässigen Marktteilneh-

mer und nicht von der Allgemeinheit bzw. der Summe anderer Marktteilnehmer getragen 

werden.  

Hinsichtlich einer besseren Transparenz für die Marktteilnehmer, sollten die größten Prozess-

bausteine ggf. hinterfragt sowie weiter aufgeschlüsselt werden, um die teilweise sehr großen 

Bandbreiten besser nachvollziehen zu können. Einige Zeitaufwände im vorliegenden Referen-

tenentwurf sind aus unserer Perspektive unverhältnismäßig und nicht plausibel. So beispiels-

weise bei Gebührentatbestand 1.2 (S. 13): Hier sind die Bandbreiten für die Durchführung von 

Vor-Ort-Kontrollen (8 - 32 Stunden) und die Aufbereitung der Erkenntnisse (9 - 86 Stunden) 

sehr groß.  

 

  

  

 


